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OTI Greentech AG 

Berlin 

-WKN A2TSL2- 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Freitag, dem 4. November 2022 um 

10:00 Uhr im Maritim proArte Hotel Berlin, Friedrichstraße 151, 10117 Berlin, stattfindenden ordentli-

chen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 

und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichtes des Auf-

sichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2021 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2021 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2021 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2021 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft & Steuerberatungsgesell-

schaft Mazars GmbH & Co. KG, Domstraße 15, 20095 Hamburg, zum Abschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2022 zu wählen. 

 

5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 

 

Durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 31. August 2022 wurden mit Wirkung 

ab dem 1. September 2022 Herr Andrew Schwager, Herr Nicholas Reginald Elmslie sowie Herr 

Paul Robert Morris zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Eine gerichtliche Bestellung war 
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erforderlich, da die Laufzeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder mit Ablauf des 31. August 

2022 ausgelaufen ist. Die Aufsichtsräte sind daher neu zu wählen.  

 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung 

der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung 

der Hauptversammlung am 4. November 2022 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft 

zu wählen: 

 

a) Andrew Schwager, Global FMCG Executive, London/Großbritannien, 

b) Nicholas Reginald Elmslie, Consultant, Twickenham/Großbritannien, 

c) Paul Robert Morris, Consultant, Zürich/Schweiz. 

 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I und Schaffung 

von neuem genehmigten Kapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächti-

gung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der Satzung 

 

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 5 ein zeitlich ausgelaufenes genehmigtes Kapital. Um 

die Gesellschaft in Zukunft in die Lage zu versetzen, ihren Finanzierungsbedarf schnell und 

flexibel decken zu können, soll das bisherige genehmigte Kapital in § 5 der Satzung aufgehoben 

und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

 

a) Aufhebung des zeitlich ausgelaufenen genehmigten Kapitals 

 

Das genehmigte Kapital in § 5 der Satzung wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Ein-

tragung des nachfolgend bestimmten neuen genehmigten Kapitals aufgehoben. 

 

b) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 3. November 2027 um bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital). Von der Ermächtigung kann auch ein- oder mehrmals 

in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu EUR 5.000.000,00 Gebrauch gemacht wer-

den. 
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Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können ei-

nem Kreditinstitut zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Ak-

tionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-

näre insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

- für Spitzenbeträge; 

 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Ak-

tien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende an-

teilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bei Eintragung der Ermächtigung im 

Handelsregister bestehenden oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeit-

punkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht über-

steigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesent-

lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; 

bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital 

abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem 

4. November 2022 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 

entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 

sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- 

und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen bezie-

hen, die seit dem 4. November 2022 in sinngemäßer Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind; 

 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum 

Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 

an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (ein-

schließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der Gesell-

schaft verbundener Unternehmen) durch die Gesellschaft. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung von Kapi-

talerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird er-

mächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 

Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten Kapitalerhöhung 

aus dem Genehmigten Kapital anzupassen. 

 

c) Satzungsänderung 
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§ 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 

Genehmigtes Kapital 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 3. November 2027 um bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital). Von der Ermächtigung kann auch ein- oder mehrmals 

in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu EUR 5.000.000,00 Gebrauch gemacht wer-

den. 

 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können ei-

nem Kreditinstitut zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Ak-

tionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 

insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

- für Spitzenbeträge; 

 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Be-

trag des Grundkapitals 10 % des bei Eintragung der Ermächtigung im Handelsre-

gister bestehenden oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Aus-

gabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausga-

bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien glei-

cher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus-

gabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 

2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist 

der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerwor-

bene Aktien entfällt, die seit dem 4. November 2022 unter vereinfachtem Bezugs-

rechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

oder veräußert worden sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den 

sich Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibun-

gen beziehen, die seit dem 4. November 2022 in sinngemäßer Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind; 

 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
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nehmen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (einschließlich For-

derungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Un-

ternehmen) durch die Gesellschaft. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung von Kapi-

talerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermäch-

tigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Er-

höhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermäch-

tigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten Kapitalerhöhung aus 

dem Genehmigten Kapital anzupassen.“ 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 über die Gründe für den Ausschluss des Be-

zugsrechtes nach Maßgabe von § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Mit der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals 

wird der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im Rahmen des genehmigten Kapitals die Eigenkapital-

ausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen Erfordernissen anzupassen. Die Gesellschaft muss 

jederzeit in der Lage sein, zur Beschaffung von Eigenkapital und in den sich wandelnden Märkten im 

Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Um dies zu erreichen, soll der Vor-

stand der Gesellschaft stets über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung für die Gesell-

schaft verfügen. Da Entscheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu 

treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptver-

sammlungen oder dem zeitlichen Vorlauf außerordentlicher Hauptversammlungen abhängig ist. Mit 

dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getra-

gen. Als gängigste Anlässe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind dabei die Stär-

kung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben zu nennen. 

 

Bei der Ausnutzung des neuen genehmigten Kapitals soll den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 

eingeräumt werden. Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt sein, in bestimmten 

Fällen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, und zwar wie folgt: 

 

Das Bezugsrecht darf mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, wenn dies für Spit-

zenbeträge erforderlich ist. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spit-

zenbeträge dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Be-

zugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzen-

betrags würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung 

der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen 

vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesell-

schaft verwertet. 
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Darüber hinaus wird die Verwaltung ermächtigt, das Bezugsrecht gem. §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 203 

Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt wer-

den, von dem Bezugsrechtsausschluss gem. §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

grundsätzlich Gebrauch machen zu können. Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesellschaft an 

der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die in § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die 

Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell 

und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel 

im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kosten-

aufwändige Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden 

Marktchancen sehr zeitnah gedeckt werden. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose 

Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine 

Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu 

beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere 

Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Bezugspreises und so zu nicht markt-

nahen Konditionen führt. Diese Möglichkeit zur Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen und ohne 

nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, 

weil sie in ihren sich schnell ändernden sowie in neuen Märkten Marktchancen schnell und flexibel 

nutzen und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig decken 

können muss. Der Ausgabebetrag und damit das der Gesellschaft zufließende Geld für die neuen Aktien 

wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und den aktuellen Börsenpreis 

nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um mehr als 5 % unter-

schreiten. Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass auch zusammen mit anderen entspre-

chenden Ermächtigungen nicht mehr als 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder, falls die-

ser Wert geringer ist, des Ausübens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals in direkter oder 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben bzw. verkauft werden können. Auf diese 

10 %-Grenze sind auch solche Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre entweder als eigene Aktien veräußert werden oder die zur Bedienung von Schuld-

verschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten oder einer Wandlungspflicht auszugeben 

sind, sofern die Schuldverschreibungen seit Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Er-

mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben worden sind. Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der 

gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteres-

sen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Um ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen 

Stimmrechtsanteil zu erhalten, haben Aktionäre die Möglichkeit, die hierfür erforderliche Anzahl an Ak-

tien über die Börse zum vergleichbaren dann aktuellen Börsenpreis zu erwerben. Bei Abwägung all 

dieser Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Grenzen 

erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten. 
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Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger 

Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der Ge-

sellschaft verbundener Unternehmen) durch die Gesellschaft. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die Möglichkeit 

geben, insbesondere den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-

men oder sonstigen Vermögensgegenständen zu ermöglichen. Voraussetzung ist, dass der Wert der 

Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der ausgegebenen Aktien steht. Die Aus-

gabe von Aktien gegen Sachleistung eröffnet die Möglichkeit, die Aktien in geeigneten Einzelfällen als 

Akquisitionswährung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Un-

ternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich von Forderungen und anderen 

Rechten einsetzen zu können. Hiermit wird der Spielraum geschaffen, sich bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich von Forderungen und anderen Rechten liquiditätsschonend 

nutzen zu können. Die Gegenleistung braucht dann nicht in Geld erbracht zu werden. Diese Möglichkeit 

schafft Flexibilität und erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Auch unter 

dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann sich ein solches Vorgehen nach den 

Umständen des Einzelfalls anbieten. 

 

Der Bezugsrechtsausschluss bedingt zwar eine Verringerung der relativen Beteiligungsquote und 

dadurch eine Verwässerung des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Die Einräu-

mung eines Bezugsrechts kann allerdings beim Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an 

Unternehmen gegen Gewährung von Inhaberaktien nicht realisiert werden. Die Aktien der Gesellschaft 

würden demzufolge bei einem Bezugsrecht der Aktionäre nicht als Akquisitionswährung zur Verfügung 

stehen. 

 

Bei Abwägung aller dieser Umstände ist der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss in den umschrie-

benen Grenzen auch nach Auffassung des Vorstandes geeignet, erforderlich, angemessen und im In-

teresse der Gesellschaft geboten. 

 

Zurzeit bestehen keine konkreten Vorhaben, von der Möglichkeit zur Ausnutzung eines genehmigten 

Kapitals Gebrauch zu machen. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermäch-

tigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 

Gebrauch machen soll. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn dies im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur dann wird auch der Aufsichtsrat die erforderliche 

Zustimmung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital erteilen. 

 

Der Vorstand hat nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften der Hauptversammlung über jede Aus-

nutzung des genehmigten Kapitals zu berichten. 
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist eine Anmeldung der 

Aktionäre erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse: 

 

OTI Greentech AG 

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail:  hv@ubj.de 

 

bis spätestens am 

 

28. Oktober 2022 (24:00 Uhr) 

 

in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist darüber hinaus der 

Nachweis des Anteilsbesitzes durch eine von dem depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache erstellte Bestätigung erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 

hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter Nach-

weisstichtag), also auf den 

 

14. Oktober 2022 (0:00 Uhr), 

 

und muss der Gesellschaft spätestens am 

 

28. Oktober 2022 (24:00 Uhr) 

 

unter der vorstehend für die Anmeldung benannten Adresse zugehen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen 

Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach 

dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Aus-

übung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für 

den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 
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Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. Der Nach-

weisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden 

den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugeschickt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung 

und des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse Sorge zu 

tragen. 

 

Stimmrechtsausübung 

 

Aktionäre, die ihre Aktien fristgerecht angemeldet haben, können ihr(e) Stimmrecht(e) und ihre weiteren 

Aktionärsrechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein 

Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. 

Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesit-

zes erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft haben in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Wenn ein Kreditinstitut, eine 

Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen 

bevollmächtigt werden soll, richtet sich das Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vorschriften des 

§ 135 AktG. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen 

oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 

AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kredit-

institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder 

Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der 

Vollmacht ab. Die OTI Greentech AG bietet ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der 

von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht aber 

für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. 

 

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wol-

len, müssen sich ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des An-

teilsbesitzes erbringen. Vollmachten an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kön-

nen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail übermittelt werden. Soweit der von der Gesellschaft be-

nannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die 

Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der 

Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Der Stimmrechtsvertreter der Ge-

sellschaft unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der OTI Greentech AG. Ord-

nungsgemäß erteilte Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müs-

sen zusammen mit einer Kopie der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis 3. November 2022, 12:00 

Uhr bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Diese 
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Vollmachten und Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind bis zum 

3. November 2022 (12:00 Uhr) an die folgende Anschrift zu senden: 

 

OTI Greentech AG 

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Alternativ ist eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft während der Hauptver-

sammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich. Ein Formular zur Voll-

machts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht den Aktionären un-

ter der Internetadresse „http://www.oti.ag“ unter der Rubrik Investor Relations zur Verfügung. 

 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können – müssen aber nicht – zur Erteilung 

der Vollmacht das Formular verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Mit der Eintrittskarte 

wird den Aktionären dieses Vollmachtsformular übersandt. Das Vollmachtsformular ist außerdem im 

Internet unter der Internetadresse „http://www.oti.ag“ unter der Rubrik Investor Relations abrufbar. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevoll-

mächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse 

erfolgen: 

 

OTI Greentech AG 

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine Person zu be-

vollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zurückzuwei-

sen. 

 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jeder Gegenstand bedarf einer Begründung 

oder einer Beschlussvorlage. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten 
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und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 10. Oktober 2022, 24.00 Uhr unter nachfol-

gender Adresse zugegangen sein: 

 

OTI Greentech AG 

Der Vorstand 

c/o ABC Workspaces 

Friedrichstraße 79 

10117 Berlin 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

 

Gegenanträge von Aktionären mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 

zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG oder ggfls. Wahlvorschläge von Aktio-

nären zur Wahl von Abschlussprüfern oder Aufsichtsräten gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an 

folgende Adresse im Original, per Telefax oder per E-Mail zu übersenden: 

 

OTI Greentech AG 

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Haupt-

versammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 20. Oktober 2022 (24:00 Uhr), unter der vorstehend 

angegebenen Adresse eingehen, werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

allen Aktionären im Internet unter „http://www.oti.ag“ unter der Rubrik Investor Relations unverzüglich 

zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröffentlichung gemäß 

§ 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind, insbesondere sofern ein Nachweis der Aktionärseigenschaft erfolgt. 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

 

Auskunftsrecht nach § 131 AktG 

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über An-

gelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Ge-

genstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Pflicht zur Auskunft erstreckt sich auch auf die recht-

lichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die Aus-

kunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in 

der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, er-

streckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-

nehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 
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Aussprache zu stellen. Der Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Grün-

den verweigern. 

 

Unterlagen zur Hauptversammlung 

 

Vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an sind die nachfolgenden Un-

terlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter www.oti.ag unter der Rubrik Investor Relations 

zugänglich: 

 

- Der festgestellte Jahresabschluss sowie der gebilligte Konzernabschluss und der Konzernla-

gebericht für das Geschäftsjahr 2021, 

- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, 

- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6. 

 

Die vorgenannten Unterlagen werden ferner vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Haupt-

versammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegen und werden auf Verlangen jedem 

Aktionär übersandt. Die Unterlagen werden ferner in der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich sein. 

Die Unterlagen können unter folgender Adresse angefordert werden: 

 

OTI Greentech AG 

c/o ABC Workspaces 

Friedrichstraße 79 

10117 Berlin 

Telefax: +49 30 690 884 88 

E-Mail: info@oti.ag 

 

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

Die OTI Greentech AG möchte Sie nachfolgend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren.  

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung ist: 

OTI Greentech AG 

c/o ABC Workspaces 

Friedrichstraße 79 

10117 Berlin 

Den Datenschutzbeauftragten der OTI Greentech AG erreichen Sie wie folgt: 

OTI Greentech AG 

Datenschutzbeauftragter 

c/o ABC Workspaces 

Friedrichstraße 79 
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10117 Berlin 

Telefax: +49 30 690 884 88 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@oti.ag 

Die OTI Greentech AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der jeweils gesetz-

lichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Aktiengesetz (AktG). 

Die OTI Greentech AG verarbeitetet personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift, Aktienanzahl, Ak-

tiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte sowie gegebenenfalls den Namen und 

die Adresse des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) auf Grundlage der gel-

tenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme und die Aus-

übung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten ist zum Zwecke der Vorbereitung und Ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung 

gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG zwingend erforderlich. Zudem werden die personenbezogenen Daten 

zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet. 

Die personenbezogenen Daten werden der OTI Greentech AG von Dritten übermittelt, die in den An-

meldevorgang zur Hauptversammlung eingebunden sind (z. B. Depot führende Bank) oder von Aktio-

nären und Aktionärsvertretern im Rahmen der Anmeldung angegeben. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Die Daten werden nicht länger gespeichert als gesetzlich zulässig (z. B. aufgrund gesetzlicher Aufbe-

wahrungspflichten) und für die genannten Zwecke erforderlich. 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die OTI Greentech AG Dienstleister. 

Die Dienstleister der OTI Greentech AG, welche zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der 

Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der OTI Greentech AG nur solche personenbezo-

genen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verar-

beiten die Daten ausschließlich nach Weisung der OTI Greentech AG. 

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Lö-

schungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Daten-

übertragung nach Kapitel III der DSGVO. 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörden zu. 

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Gesellschaft zu finden 

www.oti.ag/datenschutzrichtlinie/ 

 

 

Berlin, im September 2022 

 

OTI Greentech AG 

Der Vorstand 


